GESCHÄFTSORDNUNG 

DES VEREINS DER DIPLOMINGENIEURE 

DER WILDBACH- UND LAWINENVERBAUUNG ÖSTERREICHS

1. Die Geschäfte des Vereins werden unter unmittelbarer Aufsicht des Präsidenten durch den Vereinsvorstand geführt.

2. Schriftstücke werden grundsätzlich vom Präsidenten zusammen mit dem Schriftführer unterzeichnet. Bei kurzfristiger Abwesenheit des Präsidenten kann derselbe die zwei anderen Vorstandsmitglieder mit der Unterzeichnung von Schriftstücken betrauen. Bei längerer Abwesenheit des Präsidenten tritt der Präsidenten-Stellvertreter in dessen Zeichnungsrecht. Grundsätzliche, wichtige Schriftstücke werden vom gesamten Vereinsvorstand unterzeichnet.

3. Die Kassenführung obliegt dem Rechnungsführer, der für die ordnungsgemäße Gebarung verantwortlich ist. Der Geldverkehr ist möglichst unbar abzuwickeln. Zeichnungsberechtigt sind Präsident und Kassier gemeinsam. Der Präsident kann zusammen mit dem Schriftführer während des Vereinsjahres Kassenprüfung durchführen und deren Ergebnis in einem kurzen Protokoll niederlegen.

4. Der Vereinsvorstand hat Eingaben oder sonstige Schriftstücke von Mitgliedern innerhalb von 14 Tagen nach Einlagen zu erledigen. Erfordert die Erledigung eine längere Zeitspanne, so ist das Mitglied innerhalb der 14-tägigen Frist davon in Kenntnis zu setzen.

5. Ist für den Zeitpunkt, in dem eine Hauptversammlung geplant ist, eine Sektionsleitertagung vorgesehen, kann der Vereinsvorstand trachten, Hauptversammlung und Sektionsleitertagung räumlich und zeitlich zu koordinieren. Es ist nach Möglichkeit anzustreben, den Tagungsort der Hauptversammlung abwechselnd auf den Sitz der einzelnen Sektionen zu verlegen.

6. Der ordentlichen Jahreshauptversammlung hat eine Leitungssitzung vorauszugehen. Zwecks dieser Leitungssitzung ist insbesondere die Behandlung und Koordinierung der einzelnen Anträge, deren hier getroffenen Formulierung der Hauptversammlung zur Beschlußfassung vorgelegt wird. Die Vereinsleitung hat jene Anträge auszuschließen, die sinngemäß innerhalb der letzten drei Jahre vor der Hauptversammlung behandelt und abgelehnt wurden.

7. Die Vereinszeitschrift kann gegen Kostenersatz an Interessenten abgegeben werden. Diese Abgabe bedarf der einmaligen Zustimmung der Vereinsleitung und kann von dieser auch widerrufen werden. Der Präsident oder der Technische Referent hat jährlich über den Stand dieser Interessenten zu berichten. Dies soll zweckmäßigerweise anläßlich der Jahreshauptversammlung geschehen.

8.
Technischer Referent – Aufwandsentschädigung:

Aufgaben im Zusammenhang mit der Herausgabe der Vereinszeitschrift sind:

1. Projekt: Thematische Vorgaben im Bezug auf das Werk, Gestaltung und Umfang. Terminliche Koordinierung

2. Organisation: Kontaktpflege zu Autoren, Sammeln von Beiträgen und Bildmaterial; Beurteilung des Materials in fachlicher und quantitativer Hinsicht; Reduzieren des vorhandenen Materials; Prüfung auf Einhaltung der Autorenrichtlinien; Urgenzen

3. Schreibarbeiten

4. Redaktionelle Arbeit: Typographische Details wie äußere Form, Schrifttypen, Durchlaß (Zeilenabstand). Beachtung der Grundsätze des Layouts : Seitenränder, Schriftgrad (Größe), Typographie (gesperrt, kursiv, Groß- und Kleinbuchstaben), Vorgabe der Form; Umsetzung

5. Layout: Freischlagen der Bilder (Situierung); Freischlagen der Inserate

6. Druckerei: Koordinierungsaufgaben (z.B. Seitenlage, etc.)

7. Versand und Rechnungslegung

Die Punkte 1 und 2 sind ehrenamtlich auszuüben. Verrichtet der Technische Referent Arbeiten, die nicht zu den ehrenamtlichen Aufgaben zählen, so tritt er in Konkurrenz zu der Privatwirtschaft, der ja bereits heute ein nicht unerheblicher Teil der Aufgabenerfüllung zukommt (Druckerei). Übernimmt der Technische Referent einen Teil dieser Aufgaben, aus welchem Grund auch immer, steht ihm eine Aufwandsentschädigung zu.

Salzburg, im Juli 2006
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